
Abmahnung  der  AdSimple  GmbH
durch  die  Rechtsanwälte
Kuntze  Mayer  &  Bayer  wegen
Urheberrechtsverletzung  an
mittels  Textgeneratoren
formulierten Texten

Die Abmahnung der AdSimple GmbH im
Einzelnen
In dem Abmahnschreiben wird aufgeführt, unser Mandant hätte
Texte aus einem Textgenerator benutzt, ohne die dazugehörigen
Quellenverweise und Links online gestellt zu haben. Dafür habe
er sich durch durch das Anklicken eines entsprechenden Buttons
verpflichtet.  Aus  diesem  Grund  habe  unser  Mandant  das
Urheberrecht der AdSimple GmbH an dem Text verletzt, da sie
die ausschließlichen Rechte an dem Text hält. Weiterhin wird
unserem Mandanten vorgeworfen, gegen den Vertrag verstoßen zu
haben,  der  durch  das  Anklicken  auf  den  Button  angeblich
geschlossen  wurde.  Schließlich  wird  auch  noch  ein  Verstoß
gegen  das  Wettbewerbsrecht  behauptet,  da  unser  Mandant
angeblich unlauter gehandelt haben soll.

Infolgedessen  wird  unser  Mandant  aufgefordert  eine
strafbewehrte  Unterlassungserklärung  zu  unterzeichnen,  ein
vorformuliertes Exemplar einer solchen Unterlassungserklärung
liegt dem Abmahnschreiben bereits als Anlage bei. Ebenfalls
wird unser Mandant aufgefordert Auskunft über das Ausmaß der
angeblich  begangenen  Rechtsverletzung  zu  geben.  Zusätzlich
wird  ein  Schadensersatz  in  Höhe  von  EUR  1.500,00.-,  ein
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Aufwendungsersatz in Höhe von EUR 95,00.-, und Anwaltsgebühren
in  Höhe  von  EUR  1.064,00.-  dargelegt,  insgesamt  also  EUR
2.659,00.-, was zu einem pauschalen Beilegungsangebot von EUR
1.500,00.- zusammengefasst wird.

Unsere  Empfehlung:  keinesfalls
untätig bleiben bei Abmahnungen der
AdSimple GmbH
Bei  einer  vorformulierten,  strafbewehrten
Unterlassungserklärung  ist  aber  stets  besondere  Vorsicht
geboten, da diese oft unnötige Verpflichtungen enthält, meist
zu weit gefasst ist und Sie ein Leben lang begleiten wird.
Daher sollte jedes Abmahnschreiben einer genauen rechtlichen
Überprüfung unterzogen werden.

Haben Sie vielleicht selbst eine solche Abmahnung erhalten?
Dann sollten Sie keinesfalls untätig bleiben, da ansonsten ein
gerichtliches Verfahren droht, welches mit erheblichen Kosten
verbunden ist. Zögern Sie daher nicht, uns anzurufen. Gern
helfen  wir  Ihnen  hier  im  Rahmen  einer  günstigen  und
bundesweiten  Erstberatung  weiter.

 


